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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Au mois de mars 2016, le Conseil national et le Conseil des Etats ont tous deux pris acte
du rapport de politique extérieure 2015. Le compte-rendu fait écho aux quatre axes
stratégiques définis dans le cadre de la stratégie de politique étrangère 2012-2015 –
soit les relations avec les Etats voisins, les relations avec l'UE, la stabilité en Europe et
dans le monde, ainsi que les partenariats stratégiques extra-européens et la
gouvernance mondiale. 
Durant l'année écoulée, la politique extérieure de la Suisse avait pour thème prioritaire
l'engagement en faveur des droits de l'Homme et du droit international à l'échelle
mondiale. A cet effet, le rapport fait état de violations graves dans de nombreuses
régions du monde, et notamment dans le contexte des guerres en Syrie, en Irak ou au
Soudan du Sud. Le compte-rendu souligne également l'importance du maintien de
bonnes relations avec les pays voisins. A ce titre, sont par exemple évoquées des
avancées majeures en ce qui concerne le processus de mise en œuvre de l'article 121a
Cst., le domaine de la migration, les questions de fiscalité ou l'épineux dossier de
l'aéroport Bâle-Mulhouse. S'inscrivant à la suite de la votation du 9 février 2014, les
relations entre la Suisse et l'UE se sont, de manière générale, concentrées sur la
recherche d'une solution qui permette à la fois le maintien de la voie bilatérale et
l'application du nouvel article constitutionnel. En décembre 2015, le Conseil fédéral a
ainsi réaffirmé sa volonté de parvenir à une entente avec le voisin européen, afin de
sauvegarder l'ALCP. Les négociations relatives à un éventuel accord institutionnel ont
en outre été relancées. En ce qui concerne la stabilité en Europe et dans le monde, la
Suisse a une nouvelle fois œuvré en faveur de la promotion de la paix, que ce soit en
Syrie, face à la montée en puissance de l'organisation "Etat islamique", au Yémen, en
Libye ou en Ukraine sous la bannière de l'OSCE. La Suisse a par ailleurs contribué
activement à la mise sur pied de l'Agenda 2030 de développement durable, adopté à
l'ONU au mois de septembre 2015. Nous noterons finalement qu'un chapitre du présent
rapport est consacré à la réponse du Conseil fédéral au postulat Aeschi (udc, ZG), "La
Suisse à l'heure de l'Asie". 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2016
AUDREY BOVEY

Zwischenstaatliche Beziehungen

Où en est la Suisse à l'heure de l'Asie? Cette question a été adressée au Conseil fédéral
par le conseiller national Thomas Aeschi (udc, ZG). Il a demandé qu'un rapport soit
établi sur la relation économique de la Suisse avec l'Asie afin d'analyser les
opportunités et les risques que représente ce nouveau partenaire économique majeur
à court et moyen termes. Mis à part les aspects économiques, ce rapport devra
également éclairer les facteurs immatériels (culture, formation, recherche) qui ont
aussi une grande importance dans les relations entre la Suisse et l'Asie. Le Conseil
fédéral a proposé d'adopter le postulat le 21 mai, ce qu'a fait le Conseil national un
mois plus tard sans discussion. 2

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
CAROLINE HULLIGER

Par le biais du postulat intitulé "La Suisse à l'heure de l'Asie", Thomas Aeschi (udc, ZG)
demande au Conseil fédéral d'établir un bilan de la coopération de la Suisse avec le
continent asiatique. Le rapport en question portera non seulement sur certains aspects
économiques – comme, par exemple, la position des entreprises suisses face au
développement de l'économie asiatique –, mais s'intéressera également à des
thématiques telles que la culture, la formation ou la recherche, dont l'influence sur les
relations entre la Suisse et l'Asie est jugée évidente. 
Selon le Conseil fédéral, la région Asie-Pacifique constitue un "nouveau centre de
gravité" à l'échelle mondiale. L'exécutif national se positionne donc en faveur du
postulat. Un chapitre y sera consacré dans le rapport de politique extérieure 2015.
L'intervention sera finalement classée en juin 2017. 3

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
AUDREY BOVEY
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Wie vom Bundesrat angekündigt, wurde kein eigenständiger Bericht zur Schweiz im
asiatischen Zeitalter erstellt – wie es die Motion Aeschi (udc, ZG) gefordert hatte –,
sondern der Thematik ein eigenes Kapitel im Aussenpolitischen Bericht 2015 gewidmet.
Darin unterstrich der Bundesrat die wachsende wirtschaftliche, kulturelle,
wissenschaftliche, touristische und politische Bedeutung der Region «Asien-Pazifik».
Des Weiteren beschrieb er die Verschiebung des multipolaren Machtgefüges durch den
wirtschaftlichen Aufstieg der asiatischen Staaten. Politische Beziehungen unterhalte die
Schweiz mit sämtlichen Staaten der Region, wobei man ein sehr positives Image
geniesse. Insbesondere das erfolgreiche Bildungssystem, die hohe
Wettbewerbsfähigkeit, die Infrastruktur und der Umweltschutz generierten Interesse an
der Schweiz. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen der Schweiz und der Region
«Asien-Pazifik» entwickelten sich dynamisch und hätten auf Kosten des
nordamerikanischen Markts zugenommen. Besonders hervorgehoben wurden die
positiven ökonomischen Effekte des 2014 abgeschlossenen Freihandelsabkommens mit
China. Die Schweiz zeichne sich zu guter Letzt auch durch ihre langjährige
Entwicklungsarbeit in mehreren Staaten in der Region aus und leiste noch immer viel
für die Stärkung der menschlichen Sicherheit und der Friedensförderung. Die
Aussenpolitische Strategie der Schweiz werde von drei Stossrichtungen geprägt: der
Stärkung bilateraler Beziehungen, der Stärkung der Präsenz in regionalen Foren (bspw.
ASEAN) und der solidarischen Unterstützung von Entwicklung, Frieden und
Menschenrechten.
Das Postulat wurde auf Antrag des Bundesrats in der Sommersession 2017 durch den
Nationalrat abgeschrieben. 4

BERICHT
DATUM: 12.06.2017
AMANDO AMMANN

Le 11 juin 2018, le Conseil national s'est prononcé en faveur du projet d'arrêté fédéral
portant approbation des conventions de sécurité sociale avec la Serbie et le
Monténégro (122 voix pour, 67 contre et 0 abstention lors du vote sur l'ensemble),
faisant fi de la proposition de la minorité Aeschi (udc, ZG) de ne pas entrer en matière.
Issus du groupe parlementaire de l'Union démocratique du centre, les opposants et
opposantes au projet jugent que les accords de sécurité sociale en question ne
profitent aucunement à la Suisse, étant donné que le nombre de citoyens helvétiques
vivant en Suisse et bénéficiant de rentes de la Serbie ou du Monténégro est quasi nul.
En revanche, des dizaines de millions de francs suisses seraient inutilement transférés
à l'étranger, sans aucun ajustement ne prenant en compte les disparités liées au
pouvoir d'achat.
En ce qui concerne les Etats parties, les présentes conventions remplacent la
convention conclue en 1962 entre la Suisse et l'ex-Yougoslavie, qui désormais ne
s'applique plus qu'à la Bosnie-Herzégovine.
Le projet passe au Conseil des Etats. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2018
AUDREY BOVEY

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte in einer Motion Parallelität zwischen den
Verjährungsregeln der Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben herzustellen. Bisher waren bei der Verrechnungssteuer und bei den
Stempelabgaben die Festsetzungsverjährung – also die Frist für die steuerpflichtige
Person, die Selbstveranlagung zu ändern, und diejenige für die Behörden, eine
Steuerforderung festzusetzen – und die Bezugsverjährung – also die Frist für die
Eintreibung der Steuern – rechtlich nicht getrennt aufgeführt worden. Zudem gab es
keine absolute Verjährung, also keine Verjährungsfrist, die nicht unterbrochen werden
konnte und die nicht stillstand. Dadurch konnten Steuerforderungen durch
Verjährungsunterbrechungen „ewig“ aufrechterhalten werden. Aeschi schlug daher vor,
in Übereinstimmung mit dem Mehrwertsteuergesetz bei der Verrechnungssteuer und
bei den Stempelabgaben zwischen Festsetzungs- und Bezugsverjährung zu
unterscheiden und jeweils eine relative Verjährungsfrist – eine Frist, in der allfällige
Anträge auf Festsetzung oder Korrektur der Steuerforderungen eingereicht werden
müssen – von fünf Jahren sowie eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren
einzuführen. Ebenfalls dem Mehrwertsteuergesetz entsprechend sollten die
Unterbrechungsgründe der Verjährung bei der Verrechnungssteuer und den
Stempelabgaben abschliessend aufgezählt werden. Dies sei nötig, da bei diesen
„Selbstdeklarationssteuern“ ein erhöhtes Bedürfnis nach Rechtssicherheit bestehe,
erklärte der Motionär. Zudem würden damit die Verfahren beschleunigt. Es gebe

MOTION
DATUM: 06.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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überdies keinen Grund, wieso diesbezüglich zwischen den drei
Selbstdeklarationssteuern Unterschiede bestehen sollten. 
Der Bundesrat entgegnete, dass eine solche Änderung den Zweck der
Verrechnungssteuer – die Sicherung der direkten Steuern – unterlaufen würde, weil
dadurch ihre Verjährungsfrist kürzer wäre als diejenige der Kantons- und
Bundessteuern, bei denen die absolute Verjährungsfrist 15 Jahre beträgt. Bei der
Stempelabgabe sei eine Neuregelung aufgrund der geringen Anzahl Betroffener sowie
der automatisierten und unproblematischen Abwicklung nicht notwendig. Zudem könne
es zu vermehrtem Eintritt der Verjährung von Steuerforderungen und zu einer
Verunmöglichung von rechtskonformer Besteuerung kommen. So könnten bei
Verrechnungssteuer und Stempelabgaben bereits jetzt vermehrt Handlungen mit dem
Ziel, die Justizverfahren in die Länge zu ziehen, beobachtet werden, was durch eine
entsprechende Änderung noch verstärkt werden könnte. 

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Motion, wobei
Finanzminister Maurer zusätzlich zu den bereits schriftlich vom Bundesrat dargelegten
Argumenten darauf hinwies, dass auch der Zeitpunkt im Hinblick auf die laufende
Revision des Verrechnungssteuergesetzes und die Diskussion über die Abschaffung der
Stempelsteuer nicht sinnvoll sei. Falls gewünscht, wäre ein solcher Vorschlag „im
Zusammenhang mit einer möglichen Vorlage zur Stempel- und Verrechnungssteuer“ zu
diskutieren. Knapp nahm die grosse Kammer den Vorstoss dennoch mit 101 zu 92
Stimmen an. Die SVP- und FDP-Fraktionen stimmten der Motion geschlossen, die BDP-
Fraktion teilweise zu. 6

Zwischen der Ständeratsdebatte zum AHV-Steuer-Deal, wie die Steuervorlage 17 trotz
neuem Namen (STAF) hauptsächlich genannt wurde, und deren Behandlung im
Nationalrat geriet die Vorlage von verschiedenen Seiten weiter unter Druck. 
Kritisch zeigten sich zum Beispiel die Städte, denen durch die Änderungen der WAK-SR
am bundesrätlichen Vorschlag Mindereinnahmen drohten: CHF 315 Mio. sollen ihnen
durch den Verzicht auf eine Erhöhung der minimalen Dividendenbesteuerung, wie sie
der Vorschlag des Bundesrates noch beinhaltet hatte, verloren gehen. Dies müsse mit
Bundeskompensationen ausgeglichen werden, zudem solle die Gemeindeklausel
strenger formuliert werden, schlugen verschiedene Städtevertreterinnen und -vertreter
vor. 
Auch Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zeigte sich als Vertreter des Gewerbeverbands
gegenüber dem AHV-Steuer-Deal kritisch. Er schlug vor, die zusätzlichen Gelder für die
AHV nicht durch Lohnerhöhungen, sondern durch eine Mehrwertsteuererhöhung um
0.3 Prozent zu erzielen. Dies sei gerechter, weil so auch Pensionierte ihren Beitrag an
die Gesundung der AHV leisten müssten und die Kosten dafür nicht ausschliesslich von
Arbeitstätigen und Unternehmen getragen würden. Dieser Vorschlag stiess jedoch auf
vielseitige Kritik: Einerseits sah SP-Vizepräsident Beat Jans (sp, BS) darin eine
Gefährdung des fragilen Kompromisses, den die WAK-SR ausgehandelt hatte.
Andererseits betonte CVP-Nationalrat Markus Ritter (cvp, SG), dass die von der
Unternehmenssteuerreform stark profitierenden Unternehmen zumindest die Hälfte
der Kosten der AHV-Zusatzfinanzierung übernehmen sollten. In der FK-NR fand Biglers
Vorschlag jedoch Anklang; in ihrem Mitbericht von Ende Juni 2018 an die WAK-NR zog
die Finanzkommission mit 13 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen) eine Gegenfinanzierung
des AHV-Zuschusses über eine Mehrwertsteuererhöhung einer Erhöhung der
Lohnprozente vor. 
Einen weiteren Vorschlag für die Finanzierung des AHV-Zuschusses präsentierte die
SGK-NR in ihrem Mitbericht anfangs Juli: Äusserst knapp, mit 13 zu 12 Stimmen, schlug
sie vor, neben der Zusatzfinanzierung durch das vollständige Demographieprozent –
dem seit 1999 zusätzlich erhobenen Mehrwertsteuerprozent – auch auf Leistungsseite
zu handeln: In vier Schritten sollte das Rentenalter der Frauen ab 2020 auf 65 Jahre
angehoben werden. Der Bundesbeitrag an die AHV sollte anfänglich auf 21.5 Prozent
erhöht, anschliessend bis 2030 auf 20.5 Prozent reduziert werden. Die zusätzlichen
Gelder für die AHV würden durch die Bundeskasse – geäufnet durch die dynamischen
Effekte der Steuervorlage – gesprochen. 
Am heftigsten kritisierten Exponenten der SVP den AHV-Steuer-Deal. Entsprechend
zahlreich waren auch die von ihnen vor der Behandlung durch die WAK-NR
eingereichten Änderungsvorschläge. Fraktionspräsident Thomas Aeschi (svp, ZG) wurde
nicht müde zu betonen, dass der «Kuhhandel» chancenlos sei. Statt der Erhöhung der
Lohnprozente sollte die AHV-Zusatzfinanzierung über die Streichung der
Kohäsionsmilliarde, eine Reduktion der Ausgaben für die Entwicklungshilfe und durch
strengere Vorgaben für die Unterstützung von Asylbewerbern, anerkannten Flüchtlingen
und Sans-Papiers sichergestellt werden. Ferner schlug Nationalrat Aeschi eine

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Erhöhung der Abzüge zum Beispiel für Krankenkassenprämien und Zinserträge auf
Sparkonten bei der direkten Bundessteuer vor. Dies blieb jedoch nicht der einzige
Vorschlag des SVP-Fraktionspräsidenten. Unter anderem schlug er zudem vor, die
bereits sehr umfassende Vorlage noch zu vergrössern: Da die Reform der
Unternehmenssteuern direkt mit dem Finanzausgleich (NFA) verbunden ist, soll die
Steuervorlage 17 um den Kompromiss der Finanzdirektoren zur NFA ergänzt werden. 
Gleich mehrere Seiten brachten schliesslich eine bereits häufiger geäusserte Forderung
wieder ins Spiel: Die FK-NR, die SGK-NR sowie Grünen-Präsidentin Regula Rytz (gp, BE)
reichten Anträge auf Aufteilung des AHV-Steuer-Deals in zwei miteinander verknüpfte
Entwürfe ein. Diese sollten nur gemeinsam in Kraft treten können, jedoch würde falls
nötig über beide getrennt abgestimmt. So könne die bisherige «demokratiepolitisch
fragwürdige» Vorgehensweise korrigiert werden, erklärte Rytz. 

Die WAK-NR hatte folglich in ihren darauffolgenden Sitzungen unzählige Anträge zu
behandeln, ihr Urteil fiel jedoch zu beinahe allen negativ aus. Mitte August lehnte sie
den Antrag der FK-NR zur Zusatzfinanzierung der AHV über eine
Mehrwertsteuererhöhung deutlich ab, weil dadurch eine Verfassungsänderung und
somit ein obligatorisches Referendum nötig würden. Sie entschied sich überdies unter
anderem gegen Anträge auf Streichung der sozialen Kompensation, auf Erhöhung der
Teilbesteuerung der Dividenden oder auf eine Verschärfung des Gemeindeartikels.
Auch eine Aufteilung des Vorschlags befürwortete sie nicht, da sie eine einzige Vorlage
für transparenter hielt als zwei separate Vorlagen. Das «Volk sei in der Lage, die Reform
als Ganzes zu beurteilen», erklärte sie in ihrer Medienmitteilung. Anfang September
entschied sich die WAK-NR zusätzlich gegen Änderungsvorschläge beim Steuerteil der
Vorlage: Sie wollte keine Änderungen an der Patentbox oder am Abzug für Forschung
und Entwicklung; und auch eine Zulassung des Abzugs für Eigenfinanzierung für alle
oder zumindest für weitere Kantone hiess sie nicht gut. Einzig bezüglich des
Kapitaleinlageprinzips (KEP) entschied sie, dass Kapitalreserven von seit Annahme der
USTR II zugezogenen Unternehmen von der Rückzahlungs- und Teilliquidationsregel zu
befreien seien. Folglich unterstützte die WAK-NR den Vorschlag ihrer
Schwesterkommission weitgehend. Dies überraschte zahlreiche Medien insofern, als
aufgrund der Mehrheit der SVP und der FDP in der Kommission die Zukunft des AHV-
Steuer-Deals vor der abschliessenden Kommissionssitzung als höchst ungewiss gegolten
hatte. 
Nach diesem Entscheid der WAK-NR gab sich die SVP-Fraktion jedoch noch nicht
geschlagen. In ihrer kurz darauf stattgefundenen Fraktionssitzung bemühten sich die
SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier darum, die Fronten zu schliessen. Hatten
sich einige Mitglieder der SVP-Fraktion, allen voran Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR), anfangs noch für den AHV-Steuer-Deal ausgesprochen, liess nun auch sie
verlauten, sie hätte die von der WAK-NR abgelehnten Änderungen bevorzugt.
Fraktionspräsident Aeschi erklärte, dass die SVP-Fraktion einen Rückweisungsantrag an
den Bundesrat stellen werde, wobei dieser einen neuen Vorschlag ausarbeiten solle,
den Aeschi bereits skizzierte: Nach einer siebenjährigen Übergangsfrist sollten die
Steuerprivilegien abgeschafft werden. Die Kantone könnten dann nach eigenem
Ermessen die bisher geplanten Steuererleichterungen einführen und erhielten dazu
wiederum einen höheren Anteil an den Bundessteuern. Dieser Vorschlag der SVP stiess
auf breite Kritik. Nationalrat Leo Müller (cvp, LU) zum Beispiel bezeichnete ihn als
«utopisch» und als «Provokation» für die Linke, da die Vorlage beinahe identisch sei
mit der abgelehnten USR III. 

Kurz vor der Behandlung der Vorlage im Nationalrat war die Ausgangslage somit noch
immer sehr unübersichtlich. Wie die Medien beschrieben, verliefen die Spaltungen
nicht mehr wie bei der USR III zwischen Linken und Bürgerlichen, sondern innerhalb der
Blöcke und Parteien. So sei noch immer nicht klar, wie geeint die SVP gegen die Vorlage
sei. Bei der FDP würden sich vor allem die Jungliberalen – so wie generell beinahe alle
Jungparteien – gegen den Deal aussprechen, bei der SP lehne der linke Flügel die
Steuererleichterungen ab, genauso wie die Grünen. Die BDP und die GLP missbilligten
die Verknüpfung von AHV und Steuerreform und weder Wirtschaftsverbände noch
Gewerkschaften konnten sich im Vorfeld der Parlamentsdebatte auf eine gemeinsame
Linie einigen. Mit Spannung wurde folglich die Nationalratsdebatte in der Herbstsession
2018 erwartet. 7
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Anfang 2019 stimmte auch die WAK-NR der durch den Ständerat erfolgten Änderung
der Motion Jauslin (fdp, AG) für eine Harmonisierung der Zinsen bei
Bundessteuererlassen mit 17 zu 8 Stimmen zu. Eine Minderheit beantragte dem
Nationalrat hingegen, die geänderte Motion abzulehnen: Sie befürchtete, dass der
Bundesrat die Verzugs- und Vergütungszinsen durch den Verzicht auf deren Anbindung
an die Marktentwicklung auf 5 Prozent und nicht auf die gewünschten 3 Prozent
festsetzen werde. Stattdessen sollten die Ratsmitglieder der parlamentarischen
Initiative Regazzi (cvp, TI; Pa.Iv. 16.470) vertrauen, mit der die Verzugszinsen an die
Marktzinsen angepasst werden sollen, erklärte Thomas Aeschi (svp, ZG) für die
Minderheit im Nationalrat, der die geänderte Motion in der Frühjahrssession 2019
beriet. Matthias Jauslin zeigte sich in der Folge besorgt um die Harmonisierung der
Verzugszinsen der verschiedenen Steuern, die in der Initiative nicht enthalten ist.
Finanzminister Maurer betonte, die geänderte Motion Jauslin bei Annahme zusammen
mit der parlamentarischen Initiative Regazzi behandeln zu wollen. Der Nationalrat folgte
der Mehrheit mit 118 zu 65 Stimmen und nahm die geänderte Motion Jauslin an. 8

MOTION
DATUM: 30.01.2019
ANJA HEIDELBERGER

«Der Bundesrat will für einmal nicht die Welt verbessern, (...) er will ein ganz kleines
Steuerproblem lösen», beteuerte Finanzminister Maurer gegen Ende der
nationalrätlichen Debatte zur Erhöhung des Steuerabzugs von Kosten für die
Betreuung von Kindern durch Dritte in der Frühjahrssession 2019. Der Bundesrat hatte
beabsichtigt, im Rahmen seiner Fachkräfte-Initiative den Steuerabzug für externe
Kinderbetreuung zu erhöhen, um so für Personen mit hohen Einkommen Anreize zu
schaffen, sich trotz Kindern stärker in die Arbeitswelt zu integrieren. Finanzminister
Maurer rechnete mit etwa 2500 Vollerwerbsstellen, die so besetzt werden könnten. Das
beschränkte Zielpublikum der Massnahme erachteten aber verschiedene
Kommissionsminderheiten als diskriminierend – diese reichten folglich weiterführende
Vorschläge ein. 
Den Anfang machte Jacqueline Badran (sp, ZH) mit einem Rückweisungsantrag an die
WAK-NR: Diese solle anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderung einen
Systemwechsel hin zu einem Gutschriftensystem für Kinder einrichten, durch das
Familien unabhängig von Lebensform und Einkommen für jedes Kind eine Gutschrift
erhielten. Die bisherigen Kinderabzüge sollten hingegen gestrichen werden. Dadurch
könne die Ungleichbehandlung der Familien aufgrund ihrer Einkommenshöhe durch die
bisherige Regelung korrigiert werden. Der Nationalrat folgte diesem Antrag nicht und
sprach sich mit 134 zu 54 Stimmen für Eintreten aus. 
Regula Rytz (gp, BE) erachtete Familien mit hohen Einkommen durch die aktuelle
Regelung als benachteiligt, da diese die Betreuungsplätze durch ihre Steuern
finanzierten, selbst aber keine finanzielle Unterstützung erhielten und die vollständigen
Betreuungstarife bezahlen müssten. Daher wollte sie diese Familien entlasten, indem
der vom Bundesrat vorgesehene Abzug auf die Betreuung in institutionellen
Betreuungsformen wie Kitas, Tagesschulen, Tagesfamilien oder Tagesmütter begrenzt
würde. Dadurch könne überdies verhindert werden, dass die Kosten von privat
angestellten Nannys, die überdies Hausarbeit verrichteten, ebenfalls abgezogen werden
könnten, argumentierte Rytz. Ihr Antrag fand jedoch nur in der SP und bei den Grünen
Unterstützung und wurde mit 139 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verworfen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) argumentierte mit einer Ungleichbehandlung
verschiedener Familien: Er kritisierte, dass die Vorlage nur jenen Familien
Betreuungsabzüge gewähre, die ihre Kinder gegen Entgelt fremdbetreuen liessen.
Familien, die ihre Kinder selbst betreuten oder private Lösungen gefunden hätten,
würden so diskriminiert. Darum schlug er vor, den Abzug der
Kinderdrittbetreuungskosten auch dann zu gewähren, wenn keine direkten Kosten
anfielen. Diese Lösung – gemäss Kommissionssprecherin Kathrin Bertschy (glp, BE) von
der Kommission als Neuauflage der SVP-Familieninitiative eingestuft – fand nur bei
einem Grossteil der SVP-Fraktion, der Hälfte der CVP/EVP-Fraktion und bei einem
Mitglied der BDP Anklang und wurde folglich mit 116 zu 74 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 
In eine ähnliche Richtung ging der Einzelantrag Kutter (cvp, ZH), der die allgemeinen
Kinderabzüge, also unabhängig von der Betreuungssituation der Kinder, von CHF 6'500
auf CHF 10'000 erhöhen wollte. Trotz des Einwands des Finanzministers, dass ein
Vorschlag, der CHF 350 Mio. koste, nicht einfach angenommen werden könne, ohne
dass er zuvor in der Vernehmlassung gewesen sei, stimmte ihm der Rat mit 100 zu 92
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu: Die Fraktionen der SVP und der CVP/EVP sowie eine
Mehrheit der BDP-Fraktion stellten sich hinter die höheren Kinderabzüge. 
In der Gesamtabstimmung sprach sich der Nationalrat mit 131 zu 48 Stimmen (bei 14
Enthaltungen) für die Vorlage aus. Die Nein-Stimmen stammten von den Mitgliedern der
SP, von einem Teil der Grünen sowie von einzelnen SVP-Mitgliedern. 9
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In der Sondersession im Mai 2019 behandelte der Nationalrat die Standesinitiative des
Kantons Freiburg für eine allgemeine Steueramnestie. Die WAK-NR hatte zuvor mit 16
zu 8 Stimmen beantragt, aufgrund der Verletzung des Grundsatzes der Rechtsgleichheit
durch Steueramnestien sowie aufgrund ihrer negativen Folgen für die Steuermoral auf
Folgegeben zu verzichten. Eine Minderheit Aeschi (svp, ZG) setzte sich dafür ein, dass
die Kantone die Möglichkeit erhielten, kantonale Steueramnestien durchzuführen. Mit
102 zu 75 Stimmen entschied sich der Nationalrat wie zuvor bereits der Ständerat gegen
Folgegeben und lehnte damit die Standesinitiative endgültig ab. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.05.2019
ANJA HEIDELBERGER

Die WAK-SR empfahl mit 6 zu 3 Stimmen (bei 1 Enthaltung) die Ablehnung der Motion
Aeschi (svp, ZG) für eine Parallelität zwischen den Verjährungsregeln der
Mehrwertsteuer, der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben. In ihrer
Argumentation schloss sich die Kommission dem Bundesrat an und erklärte in ihrem
Bericht unter anderem, sie sehe keinen verjährungsrechtlichen Zusammenhang
zwischen den drei Steuerarten. 
In der Sommersession 2019 lehnte der Ständerat die Motion stillschweigend ab. 11

MOTION
DATUM: 13.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Voranschlag

Nachdem der Ständerat seine Debatte des Voranschlags 2018 nach vier Stunden
beendet hatte, machte sich tags darauf der Nationalrat zu einer schliesslich fast
zwölfstündigen Debatte inklusive Nachtsitzung auf, in deren Rahmen er über 80
Minderheitsanträge behandelte. Dies hatte bereits im Vorfeld zu Kommentaren geführt.
Finanzminister Maurer hatte den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Bezug auf
die Budgetdebatte geraten, ihren Schlafsack einzupacken, Ständerat Comte (fdp, NE)
verstand den „Basar“ und die „Quasi-Hysterie“ im Nationalrat als Anzeichen für dessen
fehlenden Willen zur Kompromisssuche. 
Die grosse Kammer hatte zuerst einen Rückweisungsantrag Meyer (sp, ZH) zu
behandeln, gemäss dem der Bundesrat beauftragt werden sollte, den K-Faktor, den
Konjunkturfaktor, den wirtschaftlichen Prognosen anzupassen und nach oben zu
korrigieren, bei den Teuerungskürzungen die bereits im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms erfolgte Teuerungskorrektur von 0.7 Prozent in Betracht zu
ziehen sowie auf die Kürzungen im Eigenbereich und bei den gezielten Massnahmen zu
verzichten. Der K-Faktor erlaube es dem Bund, antizyklisch zu handeln, somit sollen in
konjunkturell schlechteren Situationen die Einnahmen auch einmal die Ausgaben
übersteigen dürfen. Unter Berücksichtigung des höheren K-Faktors für das Jahr 2018
sei es somit möglich, auf Kürzungen zu verzichten. Mit 134 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) sprach sich der Nationalrat jedoch gegen den Widerstand der SP- und der
Grünen-Fraktion deutlich gegen eine Rückweisung des Budgets aus. 
Die Detailberatung war anschliessend aufgrund der zahlreichen Minderheitsanträge in
sechs thematische Blöcke gegliedert. Im Allgemeinen lehnte der Nationalrat die
Minderheitsanträge auf (zusätzliche) Kürzungen von der rechten sowie auf eine
Reduktion der beantragten Kürzungen von der linken Ratsseite beinahe durchgehend
ab und folgte mehrheitlich dem Ständerat. Im ersten Block zu den
Querschnittsmassnahmen wurden nur wenige Differenzen zum Ständerat geschaffen.
Eine davon betraf die Einlage in die Publica respektive die Lohnmassnahmen beim
Bundespersonal, wie sie auch für den Nachtrag II zum Voranschlag 2017 relevant sind.
Diesbezüglich wollte Alois Gmür (cvp, SZ) mittels eines Ordnungsantrags, gemäss dem
zuerst über die Einlage in die Publica und anschliessend über die Lohnmassnahmen
abgestimmt werden sollte, sicherstellen, dass nur einer der beiden Vorschläge
angenommen würde, aber nicht beide. Das Bundespersonal solle entsprechend nicht
leer ausgehen, jedoch auch nicht übervorteilt werden. Nach Annahme des
Ordnungsantrags entschied sich eine aus Mitgliedern der SVP-, FDP- und GLP-
Fraktionen bestehende Mehrheit für den anfänglichen Vorschlag des Bundesrates, der
Lohnmassnahmen in der Höhe von knapp CHF 33 Mio., dafür keine zusätzliche Einlage
in die Publica vorsah, und schuf damit eine gewichtige Differenz zum Ständerat. Eine
weitere Differenz kam durch die Zustimmung einer nationalrätlichen Mehrheit aus
Mitgliedern der SVP-, FDP- und BDP-Fraktionen zur Änderung des Sollwerts bei der
Personalbedarfsplanung zustande: Neu darf diese nicht mehr um maximal 2 Prozent,
sondern nur noch um 1 Prozent von den budgetierten Beträgen abweichen. 
Im zweiten Block wurden die Ausgaben im Rahmen von Beziehungen zum Ausland
behandelt, wo vor allem die Umwandlung der Darlehen an die Sifem, wie sie bereits im
Rahmen des Stabilisierungsprogramms angedacht worden war, sowie die
Kürzungsanträge beim Seco und der Entwicklungshilfe für Gesprächsstoff sorgten.
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Differenzen zum Ständerat wurden allerdings keine geschaffen, unter anderem lehnte
der Nationalrat einen Vorschlag seiner FK-NR zur Reduktion des Transferaufwands des
EDA um CHF 100 Mio. ab. Auch bezüglich der Umwandlung des Darlehens der Sifem in
Aktienkapital stimmte der Nationalrat nicht der knappen Mehrheit der FK-NR zu,
welche die Ablehnung der Umwandlung beantragt hatte, sondern einem
Minderheitsantrag Vitali (fdp, LU), der dem Ständerat folgen und das Aktienkapital der
Sifem zusätzlich um CHF 150 Mio. erhöhen wollte. Zuvor waren jedoch erneut Stimmen
laut geworden, welche die Umwandlung der Sifem kritisierten – von linker Seite
aufgrund der Angst, dass dadurch weniger Geld für die klassische Entwicklungshilfe
vorhanden sein könnte, und von rechter Seite, weil der Bund durch eine Umwandlung in
Aktienkapital die Hauptlast des Risikos trage. 
Der dritte Block beinhaltete die soziale Wohlfahrt und damit die im Vorfeld am
stärksten diskutierte Frage, was mit den durch die Ablehnung der Altersvorsorge 2020
freigewordenen CHF 442 Mio. geschehen soll. Eine so genannte unheilige Allianz
zwischen der SVP- und der SP-Fraktion, unterstützt von der Grünen-, der GLP- sowie
von Teilen der CVP-Fraktion, entschied sich dafür, den zwei Minderheitsanträgen
Nordmann (sp, VD) und Aeschi (svp, ZG) zu folgen (130 zu 63 Stimmen, 1 Enthaltung) und
diese Gelder der AHV zukommen zu lassen. Dies würde jedoch eine gesetzliche
Grundlage erfordern, die im Laufe des Jahres 2018 mittels einer parlamentarischen
Initiative geschaffen werden sollte. 
Deutlich mehr – wenn auch finanziell weniger gewichtige – Differenzen zum Erstrat
wurden im vierten, fünften und sechsten Block geschaffen. Bezüglich der
Landwirtschaft stellte sich der Nationalrat wenig überraschend gegen die Kürzungen
des Ständerats bei den Direktzahlungen, bei den landwirtschaftlichen
Strukturverbesserungen sowie bei weiteren kleineren Beträgen in der Landwirtschaft.
Im Bereich Bildung und Forschung folgte die grosse Kammer nicht allen Korrekturen des
Ständerats, der die Sparanstrengungen des Bundesrates vielerorts reduziert hatte,
zeigte sich aber in diesem Bereich mehrheitlich doch grosszügiger als der Bundesrat.
Dafür beschloss er, verschiedene Einrichtungen (Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft, Schweizerisches Sozialarchiv, Stiftung schweizerischer
Theatersammlung, Vitrocentre de Romont und Swisspeace) von der Liste der
Forschungseinrichtungen mit nationaler Bedeutung zu streichen, ihre Finanzierung in
den Finanzplanjahren laufend zu reduzieren und schliesslich auslaufen zu lassen.
Zudem entschied sich der Nationalrat, entgegen den Beschlüssen des Ständerats, bei
den Globalbudgets der Steuerverwaltung und der Finanzkontrolle mehr und stattdessen
bei der Zollverwaltung weniger zu sparen. Abgelehnt wurde hingegen ein Antrag der
Mehrheit der FK-NR zur Aufhebung des Büros für Konsumentenfragen. 
Insgesamt schuf der Nationalrat somit 30 Differenzen zum Ständerat und entschied
sich, CHF 225 Mio. mehr auszugeben als der Bundesrat und CHF 585 Mio. mehr als die
FK-NR vorgeschlagen hatte. Mit 124 zu 66 Stimmen aus der SVP-Fraktion (bei drei
Enthaltungen) verabschiedete er seinen Voranschlag, der ein Defizit von CHF 122 Mio.,
aber einen strukturellen Überschuss von CHF 21 Mio. beinhaltete. 12
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